
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

121

9. beschließt, den Punkt „Auf dem Weg zu einer kern-
waffenfreien Welt: Beschleunigte Erfüllung der Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen und die Durchführung dieser Resolution auf der
genannten Tagung zu überprüfen.

RESOLUTION 62/26

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)68.

62/26. Nationale Rechtsvorschriften über den Transfer
von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck

Die Generalversammlung,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame nationale Kontrolle
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, ein-
schließlich der Transfers, die zu Verbreitungsaktivitäten bei-
tragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung die-
ser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch nationaler Rechts-
und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des
Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum ge-
genseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mit-
gliedstaaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten,
vorteilhaft wäre,

unter Begrüßung der vom Büro für Abrüstungsfragen ein-
gerichteten elektronischen Datenbank69, in der alle gemäß den
Resolutionen der Generalversammlung 57/66 vom 22. No-
vember 2002, 58/42 vom 8. Dezember 2003, 59/66 vom
3. Dezember 2004 und 60/69 vom 3. Dezember 2005 mit dem
Titel „Nationale Rechtsvorschriften über den Transfer von
Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien
mit doppeltem Verwendungszweck“ ausgetauschten Infor-
mationen abgerufen werden können,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
unbeschadet der Bestimmungen in den Resolutionen des Si-
cherheitsrats 1540 (2004) vom 28. April 2004 und 1673
(2006) vom 27. April 2006 nationale Rechts- und sonstige
Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu verbessern,
um eine wirksame Kontrolle über den Transfer von Waffen,
militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit dop-
peltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzeitig si-
cherzustellen, dass diese Rechts- und sonstigen Vorschriften
und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertragsstaaten
aus den internationalen Verträgen übereinstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre nationalen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und
über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/27

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 51 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)70:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela (Bolivari-

68 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von den Niederlanden.
69 Verfügbar unter http://disarmament.un.org/cab/NLDU%202007/
nlduindex.html.

70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).




